
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2014/4/30 2013/12/0220
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.04.2014

file:///


Index

40/01 Verwaltungsverfahren

63/06 Dienstrechtsverfahren

Norm

AVG §38;

AVG §69 Abs2;

DVG 1984 §14 Abs4;

1. AVG § 38 heute

2. AVG § 38 gültig ab 01.03.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. AVG § 38 gültig von 01.02.1991 bis 28.02.2013

1. AVG § 69 heute

2. AVG § 69 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. AVG § 69 gültig von 01.03.2013 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

4. AVG § 69 gültig von 01.01.1999 bis 28.02.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

5. AVG § 69 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

Rechtssatz

Da § 38 AVG es der Behörde schon von vornherein freistellt, Vorfragen auch eigenständig zu beurteilen und der Partei

somit aus § 38 AVG kein Anspruch auf Aussetzung erwächst, weshalb ein darauf gerichteter Antrag der Partei

zurückzuweisen wäre (vgl. E 11. Februar 1992, 92/11/0006), kann das Problem, wonach die absolute

Wiederaufnahmsfrist unter Berücksichtigung der Verfahrensdauer des Verfahrens über die Hauptfrage zu kurz sein

könnte, jedenfalls nicht durch eine von der bisherigen Rechtsprechung abweichende Auslegung der

Rechtskraftwirkung eines Aussetzungsbeschlusses umfassend gelöst werden.Da Paragraph 38, AVG es der Behörde

schon von vornherein freistellt, Vorfragen auch eigenständig zu beurteilen und der Partei somit aus Paragraph 38, AVG

kein Anspruch auf Aussetzung erwächst, weshalb ein darauf gerichteter Antrag der Partei zurückzuweisen wäre

vergleiche E 11. Februar 1992, 92/11/0006), kann das Problem, wonach die absolute Wiederaufnahmsfrist unter

Berücksichtigung der Verfahrensdauer des Verfahrens über die Hauptfrage zu kurz sein könnte, jedenfalls nicht durch

eine von der bisherigen Rechtsprechung abweichende Auslegung der Rechtskraftwirkung eines

Aussetzungsbeschlusses umfassend gelöst werden.
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